
II- -1~5t der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetz8ebungsperiode 

Präs. :.~._~~. I~ ~v.1972 

A 11 fra g e 

der Abgeordneten Dr.PELII{;\N, HAHN, Dipl.Ing.Dr.LErrrNEH, Dr.KEIHEL 

und Genossen 

an die Frau Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 
betreffend Finanzplanung. 

Das Bundesministerium fUr Finanzen hat unter der Zahl 117.100-I/71 

an alle Prlisidialabteilungen, SeJrtionen und Abteilungen, Kouzepts­

und Verwaltungsbeamten, Buchhaltung und Finanzschuldbuchhaltung 

folgendes Schreiben II zur Kenntnis und Dal'nachachtung ll gerichtet: 

111m Sinne dieser Bestimmungen. ist daher unbedingt von den ho.Sektio­

nen und Abteilungen in allen grundsätzlichen oder finanziell wich­

tigen Angelegenheiten, insbesondere im Falle vcn Einnahmen-, Aus­

gaben- und Organisationsänderul1gen sowie von Personalmaßnahmen 

mi t finanziellen Aus\virkungen noch vor der Genehmigung das vor-: 

her! ge aktenmäDige Einve raa hlllen mi t der Le i tung der Budge t se J{ti on 

zu pflegin. Dies gilt vor allem auch für alle Gesetz- und "Verord-

nungsentwürfe. Das ho.Rundschreiben vom 11~Jänner 1956. Zl.3.459-I/56 

enthält die Voraussetzungen, die vom budgetären Standpunkt gesehen, 

derartige Ent''liirfe erfüllen müssen." 

Dem Anliegen nach entspiichtdieses Schreiben dem Ministerratsbe­

schluß vom 7.2.19:50, in dem es u.a. heißt: 

11 J ed CllI En t\vurf für ein Gesetz oder für eine Ve rordllung oder SOllS tige 

rechtsetzcnde Naßnahme ist von der Behörde , der die I.usarbei tung 

des Entwurfes obliegt, eine Kostenbercchnung anzuschließen, aus 

der hervorgeht, ob und imdefel'n die Durchführung der vorgeschla­

gonen Vorschriften vermehrte Verwaltungsarbeit und erhöhte Venval­

tungskost~n verursacht; bejahendenfalls wie hoch diese Kosten zU 

ve1'\'111sch lagen sind und aus wo 1 chen GrUnd en cl i e sc r Aufwalltl notwend ig 

ist." 
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Das Rundschreiben Zl.3.459-1/56 sowie wiederholte Äußerungen des 

Hechnungshofes bezogen sich nut' die gloiche Pro1Jlül1lntik. 

Die unterzeichneten J\1Jgeordneten stc_llen daher folgende 

A n fra g e 

1. ) HalJen Sie ü! Sinne der1vtnderholten Aufforderung des Bunclcs-
Je.l . 

2. ) 

ministers für Fillunzen,/jcdem Ihrer GesetzesentwUrfe, Hegiel'ungs-

vorlagen, Verördnnngen oder sonstigen rechtssetzenden r-iaßnahmen 

Kostenberechnungen angestellt und vorgelegt, aus denen hervor­

·geht, in weichem Umfang die DurchfUhrung der vorgeschlagenen 

Vorschriften 

l 

a) zusätzliche gesetzliche Verpflichtungen für don öffentlichen 

Haushalt und 

b) .vermehrte Ver\valtungsarbeit und erhöhte Ver,~altungsl\Osten 

verursachen? 

Wenn ja, wie lauten die Kostenvoranschläge 

a) fUr die von Ihrem Ressort in Degutachtung befindlichen Mini­

stcl'ialentwUrfe, 
fUr 

b)/die den AusschUssenzugewiesenen odor noch zuzuweisenden 

Regierungsvorlagen, 

_ c) der von Ihnen 1972 ergangenen Verordnungen oder sonstigen 

rechtssetzenden Mapnahme i m ein z eIn e n ? 

).) Welche Kostenvoranschläge liegen don 1972, (1971, 1970) be­

schlossenen llegierungsvorIngen im Hinblick auf. deren finanziel­

len Ausl;'irlmngcn auf elio Jahrc 1972 und 197:5 zugrunde? 

4.) a) Welche Berechnungsgrundlagen und 

b) .'gvee- nl C.l).l,r_en. De 1'e clmungsme thod c haben Si H ., .. 1 ___ 1 .. 11' en . __ 1,(,. o s_.,t.-.C __ llVi,V}Orans chI ä-
_ ~ .. '_ ,einzelnen_ zugrunde gelegt? ",. , / 

-!.:. 
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